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§ 67  Abgabe als Forschungs- und Lehrmittel 
 
(1) Eingezogene Gegenstände, die zur Begehung einer rechtswidrigen Tat bestimmt gewesen, gebraucht 
oder durch sie hervorgebracht worden sind, werden Bundes- oder Landesbehörden für den Bereich ihrer 
dienstlichen Tätigkeiten angeboten und auf deren Ersuchen überlassen, wenn sie für 
kriminalwissenschaftliche Forschungs-, Lehr-, Schulungs- oder Ausbildungszwecke von Bedeutung sind. 
Dasselbe gilt nach Möglichkeit, wenn eine dieser Behörden von sich aus um die Überlassung bestimmter 
Gegenstände ersucht.

(2) Die Überlassung geschieht leihweise und mit dem ausdrücklichen Vorbehalt, dass die 
Vollstreckungsbehörde die Gegenstände aus wichtigen Gründen jederzeit zurückverlangen kann.

(3) Gegenstände von erheblichem Wert dürfen den in Abs. 1 bezeichneten Behörden nur mit Genehmigung 
der Generalstaatsanwältin oder des Generalstaatsanwalts angeboten oder überlassen werden.


